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1) Zweck des Hygienekonzeptes 

Nachfolgendes Hygienekonzept wurde erstellt, um alle Verantwortlichen, Spielern und deren Erziehungsberechtigten,    

autorisierten Personen des Vereins, Partner und Besuchern sowie Gastmannschaften und deren autorisierten Personen, im 

Rahmen des Spiel- und Trainingsbetriebes verbindliche Vorgaben anhand zu geben.  

Dieses Hygienekonzept wurde aufgrund von Vorgaben der Verordnungen zur Bekämpfung der Corona Pandemie des 

Saarlandes, sowie dem Rahmenkonzept zum Hygienemanagement bei Veranstaltungen des Saarlandes und Vorgaben der für 

die Spiel- und Trainingsstätte zuständigen Ortspolizeibehörde.  

 

2) Geltungsbereich des Hygienekonzeptes 

Das Hygienekonzept ist gültig für alle im Auftrag des Vereins Heidstock Blues 2016 e.V. handelnde Funktionsträger, allen 

Mitglieder und autorisiert am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmenden Personen und Zuschauern. Es gilt ausdrücklich auch 

für Gastvereine deren Spieler und autorisierten Personen, die zu Spiel- und Trainingsaktivitäten gemeinsam mit den Heidstock 

Blues 2016 e.V., auf dem Sportgelände der Sportfreunde Köllerbach e.V., Hauptstraße, 66346 Köllerbach tätig sind. Die 

Sportfreunde Köllerbach e.V. sind Kooperationspartner der Heidstock Blues 2016 e.V. im Bereich des Jugendfußballs. Integraler 

Bestandteile dieses Hygienekonzeptes, ist das von den Sportfreunden Köllerbach e.V. nach behördlicher Absprache 

genehmigte Hygienekonzept in seiner jeweils aktuellen Fassung, welches die technisch organisatorischen Rahmenbedingungen 

der obigen Sportanlage vorgibt.  

 

3) Verantwortlich für das Hygienekonzept 

Verantwortlich für die Anwendung und Umsetzung des Hygienekonzeptes ist der Hygienebeauftragte der Heidstock Blues 2016 

e.V. Herr Thomas Kreutzer. 

 

4) Regelungen des Hygienekonzeptes 

A) GESUNDHEITSZUSTAND Trainer, Spieler und Betreuer 

● Liegt eines der folgenden Symptome vor, darf die Person nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen und sollte einen 

Arzt kontaktieren: 

         Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

● Gleiches gilt, wenn obige Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

● Bei positivem Test auf Covid-19 im eigenen Haushalt, muss die betreffende Person mindestens 15 Tage (beginnend mit 

dem Testtag) vom Trainings- und Spielbetrieb ausgenommen werden. Abweichende Regelungen hierzu können nur nach 

Absprachen mit dem Gesundheitsamt oder ärztlichen Rücksprachen vom Hygienebeauftragten zugelassen werden. 

● Jede Infektion eines Spielers oder Verantwortlichen muss dem Hygieneverantwortlichen gemeldet werden. 

● Bei allen am Training und Spielbetrieb Beteiligten, muss vor Beginn des Trainings und Spielbetrieb dem Verantwortlichen 

Trainer/Mannschaftsbetreuer die schriftliche Gesundheitsabfrage-/Angabe ausgefüllt zum Tag des Trainings an dem 

teilgenommen werden soll übergeben werden. Liegt diese nicht ordnungsgemäß vor, ist der Spieler/in vom Training oder 

Spielbetrieb auszuschließen. 

● Die Trainer/Mannschaftsbetreuer sind angewiesen die notwendigen Teilnahmedokumentationen am Training lückenlos 

zu führen und sind darüber zu unterweisen. 
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B) MINIMIERUNG DER RISIKEN IN ALLEN BEREICHEN 

● Fühlen sich Trainer/innen oder Spieler/innen aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder eine 

spezielle Übung, müssen sie auf eine Durchführung verzichten. 

● Vom den verantwortlichen Trainer/innen ist zu klären, ob potenziell Teilnehmende am Training einer Risikogruppe 

(besonders  Menschen mit Vorerkrankung) angehören. Hier sind evtl. weiter Schutzmaßnahmen zu treffen die mit dem 

Hygienebeauftragten bzw. Vertretern des Vorstandes, bzw. nach dem Sinn dieses Konzeptes oder gültiger 

Rechtsverordnungen zu klären sind. 

  

C) ORGANISATORISCHE UMSETZUNG 

● Den Anweisungen der Verantwortlichen Trainer/innen zur Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten. Nichtbeachtung 

führt zum Trainings- und Spielbetriebsausschluss. Dabei sind die gültigen Regelungen von Aufsichtspflichten für die 

Verantwortliche zu beachten.  

● Der Verein organisiert keine Fahrtgemeinschaften zu den Trainings- und zu den Spielbetrieben und zurück.  

● Ankunft am Sportgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn. 

● Alle Trainingsteilnehmer/innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt am Platz 

umziehen. 

● Alle Trainingsteilnehmer/innen verlasse des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause. 

● Die aktuell mögliche Größe der Trainings- und Spielbetriebsgruppen, Abstandregeln und Testvorgaben richten sich nach 

jeweils aktuellen Rechtsvorschriften des Saarlandes.  

● Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training oder Spielbetrieb geplant ist. 

● Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen ist beim Trainingsbetrieb nicht erlaubt. Für den Spielbetrieb zählen 

die an den jeweiligen Umkleidekabinen angebrachten Regeln für die Anzahl der Personen die diese Räumlichkeiten 

gleichzeitig nutzen können sowie den Regelungen zur Maskenpflicht. 

● Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist gegeben. 

●     Begleitpersonen von Jugendspielern/innen wie Erziehungsberechtigte oder von diesen Beauftragten, halten sich unter 

Beachtung der Einhaltung der am und im Sportgelände befindlichen Kennzeichnungen, zu Zutrittsregelungen, Abstands-

und Hygieneregeln wie z.B. der Maskenpflicht.  

 

5) Gültigkeit des Hygienekonzeptes 

Dieses Hygienekonzept ist gültig ab dem 27.08.2021 und ersetzt die Ausführung Rev. 4 vom 04.06.201. Es gilt solange es nicht 

durch ein aktualisiertes Konzept ersetzt oder vom Vorstand und/oder dem Hygienebeauftragten außer Kraft gesetzt wird. Den 

verantwortlichen Personen obliegt es, sich stets zeitnah über aktuelle Änderungen in den für die Ausübung des Fußballsportes 

zugrundeliegenden Rechtsverordnungen und amtlichen Veröffentlichungen zum Thema Covid-19 zu informieren und 

unmittelbar geltende Bestimmungen aus diesen Bestimmungen zu beachten. Dies zählt insbesondere dann, wenn sie kurzfristig 

erlassene Einschränkungen im Verhältnis zu diesem Hygienekonzept verbindlich vorschreiben. Bei Unklarheiten in diesem 

Zusammenhang ist die Trainings- und Spielbetriebsdurchführung zu beenden. 

 

 

 

 


